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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Ausbeutung von Kindern in den Entwicklungsländern unter besonderer 
Berücksichtigung der Kinderarbeit
(2005/2004(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 177, 178, 180 und 181 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf Titel III Artikel 316, 317 und 318 des Vertrags über eine Verfassung 
für Europa,

– unter Hinweis auf die UN-Konvention über die Rechte des Kindes1 und insbesondere 
deren Artikel 32,

– unter Hinweis auf die im Jahr 2002 angenommenen Fakultativprotokolle I und II zu dieser 
Konvention betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 
Kinderpornographie sowie die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten,

– unter Hinweis auf die ILO-Übereinkommen Nr. 138 zum Mindestalter für Beschäftigung 
(1973) und Nr. 182 über das Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit und die 
Sofortmaßnahmen zu ihrer Beseitigung (1999), 

– unter Hinweis auf das im Juni 2000 in Kotonou (Benin) unterzeichnete 
Partnerschaftsabkommen AKP-EG,

– unter Hinweis auf die sonstigen internationalen Rechtsinstrumente, die auf den verstärkten 
Schutz der Kinderrechte abzielen, wie z.B. den Internationalen Pakt der UNO über 
bürgerliche und politische Rechte2, den Internationalen Pakt der UNO über die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte3, das UNO-Übereinkommen gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe4, 
das UNO-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau5

und das Übereinkommen von Ottawa (Ächtung von Anti-Personenminen)6, 

– unter Hinweis auf die im Juli 1990 in Nairobi (Kenia) angenommene Afrikanische Charta 
für das Recht und Wohlergehen des Kindes,

– unter Hinweis auf die Millenniums-Entwicklungsziele und insbesondere Ziel 1 und 2 
sowie auf das für September 2005 in New York anberaumte UN-High-Level-Millennium-
Event,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen und die Entschließungen der 

  
1 1989 verabschiedet und 1990 in Kraft getreten.
2 Im Dezember 1966 angenommen und im März 1976 in Kraft getreten.
3 Im Dezember 1966 angenommen und im Januar 1976 in Kraft getreten.
4 Im Dezember 1984 angenommen und im Juni 1987 in Kraft getreten.
5 Im Dezember 1965 angenommen und im Januar 1969 in Kraft getreten.
6 Angenommen 1997 in Ottawa.
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Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU1,

– unter Hinweis auf das Internationale Programm zur Abschaffung der Kinderarbeit (IPEC), 
das 1992 von der ILO vorgelegt worden ist und in 51 Ländern durchgeführt wird,

– unter Hinweis auf die Berichte und sonstigen Tätigkeiten der ILO und von UNICEF im 
Bereich Bildung2,

– unter Hinweis auf das im Jahr 2000 in Dakar (Senegal) stattgefundene Weltbildungsforum 
und das dort verabschiedete Dokument „Bildung für alle“,

– unter Hinweis auf Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Bildung 
als ein Grundrecht des Menschen definiert,

– unter Hinweis auf den im Jahr 2001 in New York stattgefundenen UN-Weltkindergipfel 
sowie die Schlussfolgerungen dieser Konferenz im Dokument „Eine kindgerechte Welt“,

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien über Kinder in bewaffneten Konflikten3,

– unter Hinweis auf die im Jahr 2002 von 21 afrikanischen Staaten unterzeichnete Erklärung 
von Libreville zum Kinderhandel4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Beteiligung der nichtstaatlichen 
Akteure5,

  
1 Insbesondere die Entschließung des EP vom 3. Juli 2003 zum Kinderhandel und zu Kindersoldaten (ABl. C 74 
vom 24.3.2004, S. 669), vom 15. Mai 2003 zur Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament über die Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung im Rahmen der Armutsminderung in den 
Entwicklungsländern (ABl. C 67 vom 17.3.2004, S. 285), vom 6. September 2001 zu der Grundbildung in den 
Entwicklungsländern im Kontext der Sondertagung der Vollversammlung der Vereinten Nationen über Kinder 
(2001-20030(INI)), die Entschließung zur Haltung der Europäischen Union bei der Sondertagung der UN-
Vollversammlung über Kinder (ABl. C 127 vom 29.5.2003, S. 691), vom 13. Juni 2002 zur Kinderarbeit bei der 
Herstellung von Sportartikeln (ABl. C 261 vom 30.10.2003, S. 395), vom 18. November 1999 zum 10. Jahrestag 
der UN-Konvention über die Rechte des Kindes (ABl. C 189 vom 7.7.2000, S. 0241-0243) und die 
Entschließung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EG zu den Rechten der Kinder und 
insbesondere den Kindersoldaten (ABl. C 26 vom 29.1.2004, S. 17).
2 Insbesondere die ILO-Berichte (Internationales Programm zur Abschaffung der Kinderarbeit) „A future 
without Child Labour“ (2002), „Combating Child Labour through Education“ (2003), „Investing in every child“ 
(2004) und den UNICEF-Bericht „Financing Education-Investments and returns“ (2002).
3 10. Dezember 2003, Dok. 15634/03.
4 Angenommen auf der 1. Gipfelkonferenz der AKP-Staats- und Regierungschefs in Libreville (Gabun), am 
7. November 1997.
5 ABl. C 76 vom 25.3.2004, S. 247.
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– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates zur sozialen Verantwortung der 
Unternehmen1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur sozialen Verantwortung der 
Unternehmen: ein Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen Entwicklung2,

– unter Hinweis auf die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen3,

– unter Hinweis auf die von der ILO im November 1977 verabschiedete Dreier-
Grundsatzerklärung zu multinationalen Unternehmen und Sozialpolitik,

– unter Hinweis auf den 5. Grundsatz des UN-Global-Compact, wonach die Unternehmen 
die tatsächliche Abschaffung der Kinderarbeit unterstützen sollten,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für internationalen Handel (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass unter Kinderarbeit jede Form der Arbeit von Kindern im Alter 
zwischen 5 und 18 Jahren zu verstehen ist, die die körperliche oder seelische Gesundheit 
der Kinder schädigt oder ihre soziale, moralische und geistige Entwicklung dadurch 
behindert, dass sie vom Schulbesuch ferngehalten werden,

B. in der Erwägung, dass weltweit 246 Millionen Kinder arbeiten, von denen 179 Millionen 
Opfer dessen sind, was die ILO als schlimmste Formen der Kinderarbeit definiert,

C. unter Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der arbeitenden Kinder im landwirtschaftlichen 
Sektor beschäftigt ist,

D. in der Erwägung, dass an Arbeitsplätzen in Osteuropa und im Mittelmeerraum 5 Millionen 
Kinder ausgebeutet werden,

E. unter Hinweis darauf, dass noch nicht alle Unterzeichnerstaaten, und zwar die USA und 
Somalia, die Konvention über die Rechte des Kindes aus dem Jahre 1995 ratifiziert haben,

F. unter Hinweis darauf, dass Kinderarbeit gleichzeitig Ursache und Folge der Armut ist, 

G. in der Erwägung, dass die Bedeutung der standesamtlichen Registrierung von Kindern 
nach ihrer Geburt und der direkte Zusammenhang dieser Registrierung mit der 
Anwendung des Übereinkommens Nr. 138 der Internationalen Arbeitsorganisation betont 
werden muss,

H. in der Erwägung, dass die Kommission und der Rat am 10. November 2000 eine 
gemeinsame Erklärung zur Grundbildung für alle und zur Anerkennung der Bildung als 
prioritäres Entwicklungsziel verabschiedet haben, und dass das Europäische Parlament 

  
1 (Dok. 5049/03).
2 ABl. C 67 vom 17.3.2004, S. 28.
3 Annual Report on the Guidelines for Multinational Enterprises: 2000 Edition.
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darüber hinaus in zahlreichen Entschließungen den Zusammenhang zwischen Bildung und 
Beseitigung der Kinderarbeit anerkannt hat,

I. in der Erwägung, dass 121 Millionen Kinder (wovon 65 Millionen Mädchen sind) niemals 
zur Schule gegangen sind,

J. unter Hinweis darauf, dass Kinderarbeit viele Kinder vom Schulbesuch abhält, der als 
Luxus betrachtet wird, wenn ihr Verdienst ein notwendiges Zubrot zum Unterhalt der 
ganzen Familie darstellt, und unter Hinweis darauf, dass von der Gesamtzahl der 
arbeitenden Kinder 120 Millionen eine reguläre Arbeitszeit haben mit dem Ergebnis, dass 
sie unzureichend oder überhaupt nicht gebildet sind,

K. in Erwägung der – insbesondere für Mädchen und Frauen – vitalen Bedeutung von 
Bildung und Berufsausbildung für die Bekämpfung der Armut und unter Hinweis auf das 
politische Engagement der Kommission zur Aufstockung der Mittel für Bildung und 
Berufsausbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit,

L. in der Erwägung, dass der Rat eindeutig seine Verpflichtung hinsichtlich der Millennium-
Entwicklungsziele zum Ausdruck gebracht hat,

M. in der Erwägung, dass sich die Hersteller von Sportartikeln 1978 verpflichtet haben, den 
FIFA-Kodex über Arbeitspraktiken einzuhalten, der den Einsatz von Kinderarbeit bei 
Produkten, für die die FIFA Lizenzen erteilt, untersagt,

N. unter Hinweis darauf, dass die Unternehmen einschließlich der multinationalen 
Unternehmen die Verpflichtung haben, zur Beseitigung der Kinderarbeit beizutragen,

1. ersucht alle Staaten, die UN-Konvention über die Rechte des Kindes und die 
Fakultativprotokolle zu dieser Konvention so bald wie möglich zu ratifizieren und 
umzusetzen;

2. ersucht alle EU-Mitgliedstaaten, die die Konventionen Nr. 138 und Nr. 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation noch nicht ratifiziert haben, diese so bald wie möglich 
zu ratifizieren und umzusetzen;

3. betont, dass der Kampf gegen die Ausbeutung von Kindern und gegen Kinderarbeit eine 
politische Priorität für die EU darstellen muss, und ersucht die Kommission, eine 
spezifische Haushaltslinie zu schaffen, die insbesondere dem Schutz der Rechte der 
Kinder im Kontext der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte 
(EIDHR) gewidmet ist;

4. ersucht die Kommission, das Thema Beseitigung der Kinderarbeit voll in ihre Tätigkeiten, 
insbesondere in ihre Strategiedokumente für Länder und Regionen und in 
nationale/regionale Programme sowie in den Prozess der Revision der 
Entwicklungspolitik-Erklärung einzubeziehen und die Rolle der Bildung in den 
Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit zu stellen;

5. ersucht die Kommission sicherzustellen, dass die Handelspolitik der Union im Einklang 
mit ihrer Verpflichtung steht, die Rechte der Kinder zu schützen und zu fördern;
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6. ersucht die Kommission mit Nachdruck, dafür Sorge zu tragen, dass das Problem der 
Kinderarbeit in den im Rahmen der Handels- und Kooperationsabkommen eingesetzten 
Ausschüssen oder Untergruppen für Menschenrechte das zentrale Thema bildet;

7. ersucht den Rat und die Kommission, die Praxis der amtlichen Geburtenregistrierung 
(birth registration) als grundlegendes Instrument zum Schutz der Rechte der Kinder in die 
Politik der Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen;

8. fordert die Kommission dringend auf, sich in all ihren künftigen Mitteilungen im Rahmen 
der Entwicklungspolitik dem Thema der amtlichen Geburtenregistrierung zu widmen und 
Leitlinien für die Verbreitung dieser Praxis vorzuschlagen;

9. begrüßt die Tatsache, dass bei der Kommission eine für Grundrechtsfragen zuständige 
Gruppe von Kommissionsmitgliedern eingerichtet worden ist, und ersucht diese Gruppe, 
den Schutz der Kinder und die Beseitigung der Kinderarbeit zu einer ihrer obersten 
Prioritäten zu machen;

10. begrüßt die Ernennung eines persönlichen Vertreters für Menschenrechte, und ersucht 
diesen, die Beseitigung der Kinderarbeit zu einem seiner vorrangigen Ziele zu machen;

11. ersucht die Kommission, eine jährliche Mitteilung zu den Rechten des Kindes zu erstellen 
und somit einen zusammenhängenden Rahmen für den Schutz der Kinder und die 
Beseitigung der Kinderarbeit zu schaffen;

12. begrüßt die im Juli 2004 erfolgte Einleitung der strategischen Partnerschaft zwischen der 
ILO und der Kommission im Bereich Entwicklung sowie die Tatsache, dass hierbei das 
Problem der Kinderarbeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird; ersucht die 
Kommission, dem Parlament in regelmäßigen zeitlichen Abständen über den Fortschritt 
im Bereich der einschlägigen Zusammenarbeit zu berichten; ersucht die Kommission, 
vergleichbare Kooperationen auch mit anderen einschlägigen Gremien wie z.B. der 
UNICEF zu entwickeln;

13. ersucht den Rat und seine Präsidentschaft, auf dem UN-High-Level-Millennium-Event im 
September 2005 in New York als Sprachrohr der Europäischen Union für die Rechte der 
Kinder und die Abschaffung der Kinderarbeit einzutreten,

14. ersucht die Kommission und die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU, 
bei den Verhandlungen über die Revision des AKP-EU-Partnerschaftsabkommens die 
Ergebnisse der Außerordentlichen Tagung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen über Kinder zu berücksichtigen, und fordert alle Mitgliedstaaten des 
Abkommens und der Europäischen Union auf, die bei dieser Tagung eingegangenen 
Verpflichtungen einzuhalten;

Zusammenhang zwischen Bildung, Armut und Beseitigung der Kinderarbeit

15. bekräftigt seine Auffassung, dass sich Bildungsdefizit und Kinderarbeit gegenseitig 
verstärken; 
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16. ersucht die Kommission, den Standpunkt der EU, die unter den internationalen 
Organisationen1 den größten Beitrag zur humanitären Hilfe leistet, zu nutzen, um Druck 
im Hinblick auf die Verabschiedung politischer Maßnahmen zur Beseitigung der 
Kinderarbeit auszuüben, die auch Anstrengungen zur Verwirklichung des Ziels der 
Bildung ohne Diskriminierung umfassen und so die lebenswichtige Bedeutung der 
Bildung für die Zukunft der Kinder widerspiegeln;

17. bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass nach der Gipfelkonferenz von Dakar 
keine nennenswerten Fortschritte bei der Bewältigung der Krise im Bildungsbereich 
gemacht worden sind, und weist darauf hin, dass heute 113 Millionen Kinder im 
schulpflichtigen Alter, von denen zwei Drittel Mädchen sind, nicht einmal die 
elementarste Bildung besitzen;

18. ist der Ansicht, dass kein Kind von der Bildung ausgeschlossen werden darf, und betont, 
dass die Abschaffung von Schulgeld und Abgaben für die Grundbildung, die Einrichtung 
neuer Schulen und die Sensibilisierung dafür, dass Bildung den Kindern eine bessere 
Zukunft sichert, den Kindern und ihren Familien Anreize für eine Rückkehr zur 
Schulbank bieten würden;

19. ersucht die Kommission, im Rahmen der nationalen Aktionsprogramme klare Ziele für die 
Förderung einer Grundbildung für alle zu setzen, unter besonderer Berücksichtigung der 
Einbeziehung von Mädchen und Kindern aus Randgruppen der Gesellschaft in die 
Bildungsprogramme;

20. ist der Auffassung, dass Kinderarbeit das Produkt einer unausgewogenen sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung ist, und empfiehlt, bei den Anstrengungen zur Beseitigung 
der Kinderarbeit auch die sozialen Bedingungen und die Armut der Entwicklungsländer 
zu berücksichtigen und Maßnahmen vorzuschlagen, die zur Steigerung der Einkommen 
der Haushalte beitragen, wie z.B. Garantie eines Mindestlohns für erwachsene Werktätige;

21. begrüßt die Tätigkeit des Internationalen Programms zur Abschaffung der Kinderarbeit 
(IPEC) und unterstützt die Anreize, die im Rahmen dieses Programms für die Rückkehr 
der Kinder zum Schulunterricht, wie z.B. kostenlose Mahlzeiten für die Kinder und 
sonstige Hilfen für die Familien, vorgeschlagen werden;

Schlimmste Formen der Ausbeutung von Kindern

22. äußert seine Besorgnis über die schwerwiegenden Verstöße gegen die in der UN-
Konvention über die Rechte des Kindes definierten Rechte des Kindes, einschließlich des 
Rechts auf Gesundheit, Bildung und Ernährung sowie auf Schutz vor Gewalt, Ausbeutung 
und Misshandlung;

23. ersucht die Kommission, die Programme zu weniger verbreiteten Formen der Kinderarbeit 
wie z.B. die Arbeit als Hausangestellte und der Verkauf von Kindern zur Tilgung der 
Familienschulden (Schuldknechtschaft) zu unterstützen;

24. begrüßt die bevorstehende Mitteilung der Kommission zum Menschenhandel (2005);

  
1 wie UNESCO, UNICEF, Weltbank und Internationaler Währungsfonds.
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25. wiederholt seinen Vorschlag zur Benennung eines EU-Sondergesandten für Kinder, die 
Opfer bewaffneter Konflikte sind, um sicherzustellen, dass Fällen dieser Art gebührende 
Aufmerksamkeit geschenkt wird;

Unternehmerische Verantwortung

26. begrüßt die bevorstehende Mitteilung der Kommission über die soziale Verantwortung der 
Unternehmen (April 2005);

27. ersucht Kommission und Rat, insbesondere in den neu beigetretenen EU-Mitgliedstaaten 
die Initiativen zum fairen Handel zu unterstützen und die Hersteller dahingehend zu 
überwachen, dass ihre Verfahren mit den Standards für fairen Handel vereinbar sind;

28. ersucht die Mitgliedstaaten, die Verbraucher für die soziale Verantwortung der 
Unternehmen zu sensibilisieren und Initiativen zur Förderung von Produkten, 
insbesondere Agrarerzeugnissen und Erzeugnissen der Sportartikelindustrie, zu 
unterstützen, die ohne Kinderarbeit hergestellt worden sind;

29. ersucht den Rat, die OECD-Leitlinien für die multinationalen Unternehmen sowie den 
Global Compact der UNO zu unterstützen;

30. begrüßt die Unterzeichnung des Protokolls über Anbau und Verarbeitung von 
Kakaobohnen und Folgeerzeugnissen durch die Hersteller der Kakaoindustrie auf 
weltweiter Ebene sowie die Ergebnisse der Durchführung des Plans zur Einschränkung 
des Einsatzes von Kindern bei der Produktion (Nähen) von Fußbällen in Pakistan und 
unterstützt jede vergleichbare Bemühung;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen der Mitgliedstaaten, den Kopräsidenten der Paritätischen Parlamentarischen 
Versammlung AKP-EU sowie der UNICEF und anderen einschlägigen UNO-
Organisationen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Ausbeutung von Kindern in den Entwicklungsländern unter besonderer 
Berücksichtigung der Kinderarbeit.

Einleitung

„Ein Bild, tausend Worte“, chinesisches Sprichwort

Das Foto eines bewaffneten Kindes an der Front. Hunderte von kleinen Kindern, 
zusammengepfercht in Baracken, arbeiten pausenlos im Überlebenskampf, im Kampf für ihr 
eigenes Leben und das ihrer kränkelnden Eltern. Tausende von Kindern im Alter zwischen 5 
und 17 Jahren stehen auf den Feldern, wo sie landwirtschaftliche und andere Erzeugnisse 
ernten, anstatt in die Schule zu gehen. Millionen Kinder auf der ganzen Welt betteln um 
unsere Aufmerksamkeit. Sie brauchen Betreuung, Zuwendung und Unterstützung. Wir haben 
die Verpflichtung, sie zu schützen. Und es steht in unserer Macht. Die Europäische Union 
kann und darf dem Phänomen der Ausbeutung von Kindern in den Entwicklungsländern nicht 
gleichgültig gegenüberstehen. Die internationalen Organisationen leisten ihren Beitrag. Die 
europäischen Bürger unterstützen die Bemühungen, denn 246 Millionen Kinder auf der Welt 
schauen uns mit hoffnungsvollen Augen an….“

Vorbemerkungen

Unter Kinderarbeit ist jede Form der Arbeit von Kindern im Alter zwischen 5 und 17 Jahren 
zu verstehen, die deren körperliche und seelische Gesundheit beeinträchtigt und ihre soziale, 
moralische und geistige Entwicklung behindert. Ferner umfasst dieser Begriff jede Art von 
Tätigkeit, die die Kinder von dem Ort fernhält, an dem sie sein sollten, d.h. der Schulbank. 
Das Mindestalter für eine Beschäftigung ist 14 Jahre. 

Als Formen der Kinderarbeit gelten auch der Kinderhandel, die Prostitution, die Ausbeutung 
von Kindern, die zur Tilgung familiärer Schulden verkauft (debt bondage) oder als 
Haushaltshilfen eingesperrt werden, und gefährliche Tätigkeiten wie z.B. im Bergbau, der 
chemischen Industrie und in landwirtschaftlichen Berufen, die einen Kontakt mit Pestiziden 
und Insektiziden usw. beinhalten.

Weltweit arbeiten gegenwärtig 246 Millionen Kinder, eine Zahl, die der Bevölkerung der 
Europäischen Union entspricht. Nach jüngsten Daten der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) arbeiten 171 Millionen Kinder an Orten, die Gefahren für ihre körperliche und 
seelische Gesundheit mit sich bringen, 5,7 Millionen Kinder werden zu Sklaven, um die 
Familienschulden zu tilgen, 1,8 Millionen werden von Prostitutions- und Pornoringen 
ausgebeutet, 1,2 Millionen sind Opfer von Menschenhandel und Rekrutierung zum Zwecke 
ihrer Ausbeutung zu sexuellen Zwecken, Zwangsarbeit und Zwangsbeschäftigung, 600.000 
werden für andere illegale Tätigkeiten herangezogen, während mindestens 300.000 Kinder 
weltweit zwangsrekrutiert werden.

Von diesen Kindern haben 121 Millionen (65 Millionen davon sind Mädchen) niemals eine 
Schule besucht, 73 Millionen sind unter 10 Jahren und etwa 179 Millionen sind Opfer dessen, 
was die ILO als schlimmste Formen der Arbeit charakterisiert.
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70 % der arbeitenden Kinder sind in der Landwirtschaft „beschäftigt“, wobei in den 
Entwicklungsländern ein Drittel der Landwirte zwischen 5 und 17 Jahren alt ist. Die Kinder, 
die unter elenden Bedingungen auf den Feldern arbeiten, werden oft Opfer sowohl 
wirtschaftlicher als auch körperlicher Ausbeutung. In der kommerziellen Landwirtschaft, 
insbesondere in der Kakao-, Tee-, Kaffee-, Baumwoll- und Gummiindustrie, wo Kinderarbeit 
üblich ist, sind effektive Maßnahmen zu deren Beseitigung von ganz besonderer Wichtigkeit.

Kinderarbeit ist kein Phänomen, das nur in den unterentwickelten Ländern und den 
Entwicklungsländern anzutreffen ist. Auch in Osteuropa und im Mittelmeerraum sind 
5 Millionen Kinder der Ausbeutung am Arbeitsplatz ausgesetzt. 

Dennoch ist die Arbeit von Kindern unter 17 Jahren nicht verboten. Das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF) und viele Organisationen, die sich mit der Situation von 
Kindern befassen, erkennen an, dass Kinderarbeit eine substanzielle Hilfe für Familien 
darstellen kann, die Probleme haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Darüber hinaus ist 
eine Beschäftigung, die den Kindern Geld zur eigenen Verwendung verschafft und parallel zu 
ihrer Ausbildung in der Schule erfolgt, in vielen Fällen der geistigen Entwicklung förderlich 
und deshalb akzeptabel. Nach ILO-Daten leisten jedoch 120 Millionen aller arbeitenden 
Kinder reguläre und nicht verkürzte Arbeitszeiten mit dem Ergebnis, dass sie nur mangelhaft 
oder überhaupt nicht gebildet sind.

Ursachen

Kinderarbeit ist ein komplexes Problem. Sie hat sozioökonomische Ursachen, die 
herangezogen werden müssen, um eine wirksame Lösung zu finden. Sie ist in erster Linie 
eine Folge der Armut, der mangelnden Chancengleichheit, des fehlenden Zugangs zur 
Bildung sowie des Gefälles zwischen städtischen und ländlichen Regionen.

Laut UNICEF ist Armut die Hauptursache. Armut und Kinderarbeit stehen zueinander in
einem paradoxen Zusammenhang. Wie darüber hinaus auch auf der Osloer Konferenz über 
Kinderarbeit erklärt wurde, „ist die Ausbeutung von Kindern gleichzeitig Ursache und 
Ergebnis der Armut.“ Einerseits veranlasst die Armut viele Familien dazu, die Kinder zur 
Arbeit zu drängen, weil dies ihre einzige Überlebensmöglichkeit darstellt, Andererseits 
verewigt die wirtschaftliche Ausbeutung von Minderjährigen die Probleme des 
Analphabetentums, der gesellschaftlichen Ausgrenzung und der Ungleichheit und verzögert 
die Entwicklung.

Eine wichtige Ursache der wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern ist das Bildungsdefizit. 
In vielen Fällen treibt das Nichtvorhandensein alternativer Tätigkeiten die Kinder zur Arbeit. 
Das Fehlen schulischer Einrichtungen und die obligatorischen Schulgebühren für die 
Grundbildung, die möglicherweise nicht hoch sind, für viele Familien aber einen Luxus 
darstellen, halten die Kinder von dem Ort fern, an dem sie „arbeiten“ sollten. Die Tatsache, 
dass in vielen Entwicklungsländern die Bildung keine Alternativlösung zur Arbeit darstellt, ist 
häufig das Ergebnis der verantwortungslosen Haltung der Regierungen, die Investitionen in 
andere Bereiche als dringlicher erachten.

Kinderarbeit kann auch Folge der Marginalisierung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen
sein, wegen fehlender Rechtsvorschriften, die die Gleichheit in der Bildung gewährleisten, 
oder aufgrund historischer oder religiöser Traditionen. Diskriminierungen aufgrund des 
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Geschlechts, der Nationalität, der gesellschaftlichen Gruppe, der Religion oder der 
Gesundheit treiben die Kinder aus diesen gesellschaftlichen Gruppen zu den „schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit“.

Ein wichtiger Faktor, der die Bekämpfung der Kinderarbeit verhindert, ist die mangelnde 
Registrierung der Kinder nach ihrer Geburt1. Die Registrierung der Kinder beim Standesamt 
und die sich daraus ergebende Ausstellung einer Geburtsbescheinigung gewährleistet ihnen 
für die Zukunft das Recht auf Schutz durch den Staat, einschließlich des Rechts auf Impfung, 
Zugang zur medizinischen Versorgung und Bildung. 

Einige der Gründe für die Nichtregistrierung der Neugeborenen sind die relativ hohen Kosten, 
die Unkenntnis des Verfahrens, die Entfernung von den Städten, in denen sich die 
Standesämter befinden, oder die unzureichende Information über die Bedeutung einer 
Geburtsbescheinigung. Die amtliche Registrierung der Kinder nach ihrer Geburt ist ein 
grundlegendes Instrument zur Überwachung und Prävention der unkontrollierten Kinderarbeit 
und jeder anderen Art von Ausbeutung. Man hat berechnet, dass die standesamtliche 
Registrierung weniger als 1 Dollar pro Kind kostet2. Dennoch wird jedes Jahr ein Drittel der 
Neugeborenen (etwa 40 Millionen) dieses Rechtes beraubt, sodass sie Gefahr laufen, künftig 
Opfer von Ausbeutung zu werden. 

Beseitigung der Kinderarbeit und Förderung der Bildung

Es ist eine Tatsache, dass Armut, mangelnde Bildung und Kinderarbeit einen Teufelskreis 
bilden. Wo das Armutsniveaus hoch ist, sind Kinder in jungem Alter gezwungen zu arbeiten 
und bleiben deshalb der Schule fern, wobei der Bildungsmangel sie empfänglicher für 
Ausbeutung macht und ihnen eine bessere Zukunft verwehrt. Deshalb ist die Beseitigung der 
wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern ein grundlegender Faktor für die Verwirklichung 
von Ziel 1 (Beseitigung der Armut) und Ziel 2 (obligatorische und kostenlose Grundbildung 
für alle) der Millennium-Entwicklungsziele.

Die Schlussfolgerungen des Weltkindergipfels 1990 enthielten auch das Ziel, dass bis zum 
Jahr 2000 alle Kinder der Welt Zugang zur Bildung und mindestens 80 % von ihnen die 
Möglichkeit zum Abschluss der Grundbildung haben sollen. Auf der Konferenz von Dakar im 
Jahr 2000 wurde das Dokument „Bildung für alle“ verabschiedet, in dem sich 181 Staaten 
verpflichteten, die Grundbildung und deren Qualität für alle Kinder, insbesondere Mädchen, 
zu gewährleisten. Dennoch gibt es heute 113 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter, die 
noch niemals eine Schule besucht haben.

Die Abschaffung der Unterrichtsgebühren für die Grundbildung, die Einrichtung neuer 
Schulen und das wachsende Bewusstsein von Kindern und Eltern dafür, dass nur Bildung 
ihnen eine bessere Zukunft verheißen kann, würden den Kindern und ihren Familien Anreize 
für die Rückkehr zur Schulbank bieten. 

  
1 „Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen 
von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu 
kennen und von ihnen betreut zu werden“ (Artikel 7 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. 
2 UNICEF-Daten zufolge kostete sie in Bangladesch, wo eine Rechtsgrundlage bestand, 0,20 Dollar pro Kind bei 
einer Gesamtzahl von 5 Millionen Kindern.
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Wie sehr die Europäische Union diese Bemühungen unterstützt, kommt auch in der 
Bedeutung zum Ausdruck, die der Rat den Millennium-Entwicklungszielen beigemessen hat1. 
Diese Anstrengungen sind vom Europäischen Parlament in zwei Entschließungen anerkannt 
worden: Die erste Entschließung betrifft die Notwendigkeit, die obligatorische und kostenlose 
Grundbildung für alle zu fördern, und die zweite befasst sich mit Kinderarbeit bei der 
Herstellung von Sportartikeln2. 

Der rechtliche Rahmen: Instrumente und internationale Verpflichtungen

Im Jahre 1989 wurde der Schutz der Rechte des Kindes verankert im ersten weltweit gültigen 
und verbindlichen Kodex über die Rechte, die jedem Kind garantiert werden sollen. Dieser 
Kodex wurde von fast der gesamten internationalen Gemeinschaft angenommen. Es handelt 
sich um die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, die die Mindeststandards für die 
Grundprinzipien des Schutzes von Kindern gegen verschiedene Formen der Ausbeutung 
festlegt3. Artikel 32 regelt insbesondere den Schutz der Kinder vor jeder Form der Arbeit, die 
Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des 
Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung 
schädigen könnte. Ferner enthält die Konvention Maßnahmen gegen den Einsatz von Kindern 
beim Vertrieb von Drogen und anderer verbotener Stoffe, gegen die sexuelle Ausbeutung, den 
Sklavenhandel mit Kindern sowie deren Beteiligung an bewaffneten Konflikten. Die 
Konvention, die von allen Staaten der Welt außer den USA und Somalia ratifiziert worden ist, 
wird ergänzt durch zwei Fakultativprotokolle aus dem Jahre 2000, die die Beteiligung von 
Kindern an bewaffneten Konflikten sowie den Kinderhandel, die Kinderprostitution und -
pornographie betreffen.

Die Problematik der Kinderarbeit ist auch Gegenstand internationaler 
Arbeitsrechtsvorschriften. Hier gibt es zwei gleich wichtige Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO): Das Übereinkommen Nr. 138 regelt das 
Mindestalter (1973)4, das 15 Jahre beträgt (14 für die Entwicklungsländer), wobei das 
Mindestalter für gefährliche Arbeit bei 18 Jahren liegt. Das Übereinkommen Nr. 138 ist noch 
nicht von den USA und drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert worden. Das 
Übereinkommen Nr. 182 (1999)5 definiert als schlimmste Formen der Kinderarbeit (i) alle 
Formen der Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken wie Kinderverkauf zur Tilgung 
familiärer Schulden, Zwangsarbeit und zwangsweise oder freiwillige Rekrutierung von 
Kindern unter 18 Jahren, (ii) Kinderprostitution oder -pornographie, (iii) Heranziehung von 
Kindern zu unerlaubten Tätigkeiten, wie z.B. Vertrieb von Drogen und (iv) jede Art der 
Arbeit, die die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder gefährdet. Nur ein Staat der 
Europäischen Union hat dieses Übereinkommen noch nicht ratifiziert.

Auf regionaler Ebene ist ein wichtiger Fortschritt durch die 1990 erfolgte Unterzeichnung der 
Afrikanischen Charta für das Recht und Wohlergehen des Kindes durch die Afrikanische 

  
1 Achieving the Millennium Development Goals as a key objective for the European Union's 2559th Council meeting, 
Brussels 26 January 2004, 5519/04 press 26.
2 2001/2030(INI) und ABl. 261E vom 30.10.2003, S. 587-589.
3 Konvention über die Rechte des Kindes http://www.unicef.de/reports/symb.php.
4 Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm .
5 Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
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Union1 erzielt worden. U.a. bestimmt die Charta in Artikel 22.2, dass kein Kind unter 18 
Jahren unmittelbar an Kampfhandlungen teilnehmen darf. 

Die Unterzeichnung verschiedener internationaler Übereinkommen und Sonderprotokolle ist 
lediglich der Beginn der Ausgestaltung eines signifikanten Rechtsrahmens für den Schutz der 
Kinder auf internationaler Ebene. Leider ist ihre Ratifizierung und Umsetzung auf nationaler 
Ebene aber nach wie vor unzureichend.

1992 legte die ILO das Internationale Programm zur Abschaffung der Kinderarbeit (IPEC)2

vor, das Maßnahmen in verschiedenen Bereichen umfasst, indem z.B. Druck auf die 
Regierungen dahingehend ausgeübt wird, dass sie Gesetze über die obligatorische 
Grundbildung verabschieden. Das IPEC-Programm läuft erfolgreich in 51 Ländern und ist 
ausbaufähig, wenn seine Dotierung erhöht wird. 

Bei den Vereinten Nationen (UNO) gibt es verschiedene Abteilungen und Mechanismen, die 
die Menschenrechte fördern und sich mit dem Phänomen der Kinderarbeit befassen. Eine 
dieser Einrichtungen ist der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte. Diese Institution 
umfasst zwei Gruppen von Gremien zum Schutz der Menschenrechte: Die Gremien, die über 
die Menschenrechtscharta eingerichtet worden sind, und jene, die in den Übereinkommen 
vorgesehen sind. Der Ausschuss für die Rechte des Kindes3, zur zweiten Gruppe gehörig, ist 
ein unabhängiges Expertengremium, das die Umsetzung der Konvention und der beiden 
Fakultativprotokolle in den Mitgliedstaaten, die diese ratifiziert haben, überwacht, wobei die 
Staaten ihrerseits verpflichtet sind, dem Ausschuss regelmäßig Berichte vorzulegen. 

Die UNO arbeitet auch mit anderen Organisationen und Diensten zur Förderung der 
Menschenrechte zusammen. Als eine dieser Organisationen trägt UNICEF über 
Kooperationsprogramme mit nationalen Regierungen zu diesem Ziel bei. 

Die Kinderrechte waren auch Thema der außerordentlichen Tagung der UN-
Generalversammlung im Mai 2002, die zum Ziel hatte, einen Rahmen zur Förderung der 
Rechte des Kindes in den kommenden zehn Jahren festzulegen. Die Kinderarbeit wird in dem 
Abschlussdokument „Eine kindgerechte Welt“4 und insbesondere im Abschnitt mit dem Titel 
„Schutz vor Misshandlung, Ausbeutung und Gewalt“ erwähnt. Die Generalversammlung ruft 
auf zu wirksamen Maßnahmen der Völkergemeinschaft zur Abschaffung und zum Verbot der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, während der Text sich zu anderen Formen der 
Kinderarbeit weniger präzise äußert. 

Die Rolle der EU im Kampf gegen Kinderarbeit

Die Förderung der Kinderrechte und insbesondere die Bemühungen zur Beseitigung der 
Kinderarbeit sind nicht Gegenstand einer einheitlichen europäischen Strategie. Auch im 
Rahmen der europäischen Entwicklungspolitik nimmt dieser Aspekt keine zentrale Stellung 

  
1 Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant, 
http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE%20AFRICAINE-
DROITS%20ENFANT%20new.pdf .
2 IPEC -International Programme on the Elimination of Child Labour.
3 Committee on the Rights of the Child (CRC).
4 Final document of the Special Session of the General Assembly on Children on 10 May 2002, A world fit for children, part 
III / B / 3, art. 41-44, http://www.unicef.org/specialsession/wffc/index.html.
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ein, ebenso wie in der Verordnung des Rates zur Festlegung der Bedingungen für die 
Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit, die zu dem 
allgemeinen Ziel der Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats 
sowie zur Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen1, nicht konkret auf 
die Rechte des Kindes Bezug genommen wird.

In der Mitteilung der Kommission zur Rolle der Union bei der Förderung der Menschenrechte 
und der Demokratisierung in Drittländern2 heißt es: „Um wirksam zu sein, muss die 
Wahrung der Menschenrechte und der Demokratie Bestandteil der gesamten Außenpolitik der 
EU sein („Mainstreaming“)“. Ein solcher Ansatz fördert die Suche nach Lösungen für das 
Problem, kann jedoch als riskant gelten, wenn nicht die geeigneten Instrumente geschaffen 
werden, um neben den anderen Prioritäten diese spezielle Problematik in den Vordergrund zu 
stellen3.

Das Europäische Parlament hat auf diese Gefahr in der Entschließung zum Kinderhandel und 
zu den Kindersoldaten und in der Entschließung der Paritätischen Parlamentarischen 
Versammlung AKP-EG zu den Rechten der Kinder und insbesondere den Kindersoldaten
hingewiesen. Es gibt zwei Lösungsansätze: einerseits einen horizontalen Ansatz, der die 
generelle Einbeziehung des Schutzes der Kinderrechte in alle Politiken der Europäischen 
Union umfasst, und andererseits konkrete Maßnahmen, die auf die Förderung der 
Kinderrechte, einschließlich der Veranschlagung spezifischer Haushaltsmittel für diesen 
Zweck, abzielen.

Die Verantwortung der Unternehmen

Die Globalisierung hat die Rolle der multinationalen Unternehmen verändert. Die 
Verbraucher sind sensibilisiert nicht nur in Bezug auf Qualität und Preis der Produkte, 
sondern auch hinsichtlich der Bedingungen, unter denen diese hergestellt werden. Der 
sozialen Verantwortung der multinationalen Konzerne gilt deshalb große Aufmerksamkeit.

1997 gab es den ersten Versuch eines Ansatzes in diese Richtung mit der Dreier-
Grundsatzerklärung zu den multinationalen Unternehmen und der Sozialpolitik, die von der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verabschiedet worden ist und u.a. die Einhaltung 
des Mindest-Arbeitsalters4 und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit5

umfasst. 

Im Jahr 2000 wurden in den OECD-Guidelines for Multinational Enterprises and Social 
Policy eine Reihe unverbindlicher Vorschriften für verschiedene Bereiche der 
Menschenrechte festgelegt, wobei die Notwendigkeit des Beitrags der Unternehmen zur 
Abschaffung der Kinderarbeit betont wird6.

  
1 Verordnung (EG) Nr. 975/1999, ABl. L 120 vom 8.5.1999, S. 1-7.
2 KOM(2001)252 endgültig.
3 Mirjam Van Reisen, Invisible children, Towards integration of children’s rights in EU Member States’ development co-
operation policies, 2002.
4 Absatz 36, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 
http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/english.pdf.
5 Einleitung 190, ebd.
6 Kapitel IV, Absatz 1b, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2000, 
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Das gleiche Ziel verfolgt die UNO mit dem 5. Grundsatz des im Jahre 2000 verabschiedeten 
Global Compact1.

Der im Jahre 2003 vom Unterausschuss für die Wahrung und Förderung der Menschenrechte 
angenommene Bericht des UN-Hochkommissars über die Verantwortung der multinationalen 
Unternehmen hinsichtlich der Menschenrechte bestätigt und bekräftigt die bisherigen Ziele im 
Zusammenhang mit der Kinderarbeit2.

A. Verhaltenskodizes für Unternehmen

Im gleichen Maße, wie sich die Initiativen zum Schutz der Kinderrechte entwickelt haben, 
sind „Verhaltenskodizes“ für Unternehmen aufgestellt worden, um diesen bewusst zu 
machen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Achtung der Kinderrechte, durchaus Hand in Hand 
gehen können.

Ein positives Beispiel hierfür ist die Kakaoindustrie. Im Jahr 2000 wurde von Herstellern, 
gewerkschaftlichen Organisationen und anderen Akteuren der Kakaoindustrie auf 
internationaler Ebene die Global Industry Group (GIG) gegründet. Am Ende des gleichen 
Jahres unterzeichneten sie ein „Protokoll“ zu Fällen ausbeuterischer Kinderarbeit im 
Kakaoanbau in den westafrikanischen Ländern. Ziel des „Protokolls“ ist es, wirksame und 
glaubwürdige Standards für den Anbau des betreffenden Erzeugnisses bis Juli 2005 zu 
entwickeln. Das WACAP-Programm3 zielt im größeren Rahmen des IPEC-Programms der 
ILO darauf ab, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit im Kakaosektor und der 
kommerziellen Landwirtschaft abzuschaffen und die Beschäftigung aller Kinder, die unter 
gefährlichen Bedingungen in der Kakao-Industrie arbeiten, zu beenden. Nach den ersten 
Ergebnissen des Programms (vorgelegt am 30. Juni 2004) sind in den westafrikanischen 
Ländern 250 Kinder von den Plantagen abgezogen worden und im September wieder zur 
Schule gegangen.

Eine weitere positive Entwicklung ist in Pakistan (75 % der weltweiten Fußball-Produktion) 
zu verzeichnen: Die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie der ILO, der Industrie- und 
Handelskammer von Sialkot sowie des American Council for the Soccer Ball Industry wurden 
als äußerst beunruhigend für die Kinder dieser Region erachtet. Die Industrie- und 
Handelskammer von Sialkot und die ILO haben einen Plan in Gang gesetzt, um den Einsatz 
von Kindern bei der Produktion von Fußbällen (Nähen) einzuschränken und den ehemaligen 
jungen Arbeitern eine Bildung zu vermitteln, damit sie künftig mehr und vielfältigere 
Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Nach Schätzungen für die ersten beiden Jahre sind die 
Ergebnisse der Plandurchführung ermutigend und hat sich die Zahl der teilnehmenden 
Hersteller erhöht4.

     
http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf.
1 http://www.un.org/Depts/ptd/global.htm.
2 Kapitel II, Ziffer 42, Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights on the responsibilities of 
transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights, E/CN. 4/2005/91, 15/02/2005.
3 West Africa Commercial Agriculture Programme to combat hazardous and exploitive child labour Το πρόγραμμα αυτό 
καλύπτει πέντε κράτη της Δυτικής Αφρικής: τη Γκάνα, το Καμερούν, την Ακτή του Ελεφαντοστού, τη Γουινέα και τη 
Νιγηρία. Dieses Programm umfasst fünf westafrikanische Staaten: Ghana, Kamerun, Elfenbeinküste, Guinea und Nigeria. 
http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/yaounde/mdtyaounde/download/wacapsye.pdf.
4 Combating child labour in the soccer ball industry in Pakistan, From stitching to schoo.
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/2004_soccerball_en.pdf.
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B. Anerkennung der sozialen Verantwortung der Unternehmen (Coorporate Social 
Responsibility CSR)

In diesem Bereich ist ein großer Fortschritt erzielt worden durch die Mitteilung der 
Kommission zur sozialen Verantwortung der Unternehmen1. CSR wird definiert als ein 
Konzept, wonach soziale Belange und Umweltbelange auf freiwilliger Basis in die 
Unternehmenstätigkeit einbezogen werden. Es wird die Auffassung vertreten, dass, wenn es 
den Unternehmen gelingt, den Wandel sozialverantwortlich zu bewältigen, sich dies auf 
makroökonomischer Ebene positiv auswirkt. Das Europäische Parlament hat in seiner 
Entschließung zur Mitteilung der Kommission über die Mitwirkung der 
regierungsunabhängigen Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit der EG2 die CSR als 
ein Element der EU-Entwicklungspolitik anerkannt, eine Tatsache, die von besonderer 
Bedeutung ist, da somit indirekt ein Instrument zum Schutz der Kinder vor wirtschaftlicher 
Ausbeutung geschaffen wurde.

Ein anderer Aspekt des Problems ist wirtschaftlicher Natur. Die Garantie, dass Materialien 
und Erzeugnisse verantwortungsbewusst und nach moralischen Grundsätzen produziert 
worden sind, ist ein Mittel, um die Verbraucher dafür zu sensibilisieren, bei der 
Produktauswahl die moralischen Aspekte zu berücksichtigen. Die Preise von Erzeugnissen, 
die von billiger Kinderhand hergestellt wurden, sind wettbewerbsfähiger, doch dürfen Kinder 
nicht auf dem Altar der Entwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit geopfert werden. Deshalb 
sind Länder, die nicht in die Qualität ihrer Humanressourcen investieren, dazu verurteilt, in 
ihrer Unterentwicklung zu verharren.

  
1 Mitteilung der Kommission zur sozialen Verantwortung der Unternehmen: Ein Unternehmensbeitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung, KOM(2002)347 endgültig.
2 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Mitwirkung der regierungsunabhängigen Akteure in der 
Entwicklungszusammenarbeit der EG, A5-0249/2003.
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